
Bekanntmachung 
 

1. Änderung der Gebührenordnung 
zur Friedhofssatzung der Gemeinde Caaschwitz vom 01.11.2001 

 
 
Auf der Grundlage der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) i.d.F. der Bek. vom 14. April 1998 (GVBl. S.73), 
geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 177), der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07. August 1991 (GVBl. S. 285), i.d.F. der 
Neubekanntm. v. 19. September 2000 (GVBl. S. 301) durch Art. 3 des Gesetzes vom 
14. September 2001 (GVBl. S. 257)  und des § 28 der Friedhofssatzung der Gemeinde 
Caaschwitz vom 04.03.1997 hat der Gemeinderat der Gemeinde Caaschwitz in seiner Sitzung 
am 30.10.2001 folgende Änderung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die §§ 5, 6, 7 und 8 werden aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 
 

§ 5 
Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle 

 
(1) Für die Benutzung der Friedhofskapelle werden folgende Gebühren erhoben: 

 
a) Aufbewahrung einer Leiche 

oder Urne am Bestattungstag   11,00 Euro 
       

b) Nutzen der Friedhofskapelle 
für Trauerfeier    77,00 Euro 

 
 

§ 6 
Erwerb einer Reihengrabstätte, Urnenreihengrabstätte und Urnengemeinschaftsgrab 

 
 
(1) Für die Überlassung einer Reihengrabstätte werden folgende Gebühren erhoben 
 

a) Reihengrab zur Beisetzung eines 
Verstorbenen im Alter bis zu 5 Jahren 128,00 Euro 

 
b) Reihengrab zur Beisetzung eines 

Verstorbenen über 5 Jahre   154,00 Euro 
 

c) für die Überlassung eines 
Doppelgrabes     307,00 Euro 

 
(2) Für die Überlassung eines 

Urnenreihengrabes werden erhoben  103,00 Euro 
 
(3) Für die Überlassung eines  

Urnengemeinschaftsgrabes werden erhoben 103,00 Euro 
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(4) Wiederverkauf nach Ablauf der Liege-  

und Nutzungsfrist für jedes weitere Jahr      13,00 Euro 
    
(5) Einbringung einer Urne in ein 

Erdbestattungsgrab      26,00 Euro 
 
 

§ 7 
Gebühren für Errichten von Grabsteinen 

 
a) Einzelgrab        18,00 Euro 
b) Doppelgrab        36,00 Euro 
c) Urnengrab        13,00 Euro 
 
 

§ 8 
Gebühren für Grabräumung 

 
Für die Räumung einer Grabstelle nach Ablauf der Ruhezeit/ Nutzungszeit oder nach der 
Entziehung des Nutzungsrechts durch den Friedhofsträger bzw. von ihm beauftragte 
Unternehmer (§§ 19 und 22 der Friedhofssatzung) werden folgende Gebühren erhoben: 
 
* für die Beseitigung von Steinen, Abdeckplatten  
   und Einfriedungen bei 
   Reihengräbern und Urnenreihengräbern   103,00 Euro  
 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 
 
 
Caaschwitz, 01.11.2001  
 
 
Dröse 
Bürgermeister 
 
Diese 1. Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung der Gemeinde Caaschwitz 
wird lt. Hauptsatzung im Schaukasten bzw. an den Anschlagbrettern in der Gemeinde 
Caaschwitz vom 24.12.2001 bis 30.12. 2001 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dröse 
Bürgermeister 
 
Ausgehängt am: 23.12.2001  
Abgenommen am: 31.12.2001  


